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Ar. Barmen, den 15. Dezember 1911. 29. Iahrg. 

Für die Spritzenmannschaft. 
Von Gebhard Mebmer in Welbme. 

In jeder freiwilligen Feuerwehr ist die Spritzenmaun- 
scpaft ein« Abteilung, die ob ihrer Wichtigkeit einer gründ- 
lichen Ausbildung bedarf. Besonders bei solchen Wehren 
die üver eine Wasserleitung m,r Hochdruck oder über durch 
moderne Kräfte in Betrieb gesetzte Löschmaschinen nicht 
verfügen, ist diese Ableitung für oen Ernstfall durch viel 
Hebung tüchtig vorzubereiten. Feder Mann ist streng zu 
verhalten, alle Anweisungen für oen Dienst zu vefolgen, 
weil, wenn dies nicht geschehen würde, die Wehr auf der 
Brandstätte im Erfolge veeruträcyligt wird. 

Es könnte gar viel angeführt werden, was sveziell für 
die Tpritzenmannschast Bedeutung Hai, aber es würde den 
Raum für diesen Artikel zu sehr in Anspruch nehmen 
daher habe rck nur das Wichtigste kurz zusaminengeiaßt. 

Möge jeder Spritzenmann die gegebenen Winke be- 
achten. ' Es ist dann die Gewähr Vorhände, daß die 
Spritzenmannschast im Vereine mit den anoern Abtei.nngen 
der Wehr fest zusammenarbcuet und so auf d«-m Uebungs- 
platze und der Brandstätte unter allen Umstanden die Ans 
gäbe zur Zufriedenheit aller Faktoren löst. 

Eine der ersten Bedingungen für das erfolgreiche Ar- 
beiten der Spritzenmannschast ist dre genaue Kenntnis 
der Löschmaschine und all ihrer Teile. Ge 
raoeso wie der Soldat mit seiner Waffe nichr im 'Ir 
klaren sein darf, so muß auch der Spritzenmann trachten, 
die einzelnen Teile des Gerätes, ihre Wirkung und den 
Zweck derselben genau kennen zu lernen Die,e Kenntnis 
ist noiwenoig, damrr er jederzeit imstande ist, eingetretene 
Betriebsstörungen rasch zu beheben Im Winter ist dieses 
Wissen dem Spritzenmann beizubringen und aui dem 
Uebungsvlatze hat er das Gelernte ins Praktische zu über 
setzen 

Zur Ueverzeugung, ob die Mannschaft auch das not- 
wendige Wissen und Können inne ha. muß der Instrukteur 
der 'Abteilung des öfteren ohne Wissen der Mannschaft 
einen Stelluugwechsel der Hähne der Lösche,aschine vor 
nehmen, mit Absicht keinen festen Verschluß des Ventil 
gehäuses Herstellen oder durch ähnUche Machinationen die 
Mannschaft erproben, ob sie ihr? Sache versteht ^no selb 
ständig kleinere Mängel und Uebersehen heransfindet. 

Ta von der wagereck,reu Lage der Löschmaschine der 
gute Sitz der Ventile abhängt und außerdem dadurch tun 
reichtere Pumvarbeit erzielt wird, so ist die Mannschaft 
streng zu verhalten, stets daraus zu seyen, daß die Spritze 
horizontal steht. Zn diesem Zwecke sind aus der Spritze 
eur paar Unterhölzer cinzusühreii und dieselben bei unebenem 
Terrain zu verwenden. Im Winter empfiehlt sich die 
Mitnahme von Schaufel und Pickel, um Schnee und Eis 
von, Standplatze der Löschmaschine entfernen zu können. 

Bei der Anfahrt des Gerätes ist zu beachten, 
daß dieselbe jo geschieht, daß die Sandelte der Waserent- 
nahmestelle und die Druckseite dem Brandobjekte zuge- 
kehrr ,st. 

Gegen diese Regel wird rn oer Eile vielfach gefehlt 
und es sind dünn zeitraubenoe Manöver vorzunehmen, um 
d'c Uebereilung nucder auszugleichen. 

Ist die Druckseite nicht dem Brande zugewenoet, dann 
beoeiiiet dieses eine Mehnnansprnchnahme der Kräfte der 

Pumvmannschaft; denn durch den zu legenden Bogen der 
Scklauchlinie ist eine stärkere Reioung des Wassers an den 
Wänden der Schläuche zu überwinden. 

Darim, Obacbt bei oer Anfahrt und Aufstellung der 
Löschmaschine! - 

Vielfach liegt die Uoache der Störung 'M Be- 
triebe der Löschmaschine in der schlechte, Verschrcubung der 
Sangschläuche miteinander oder mit der Spritze, manaimal 
wiederum in schlechten Dichtungsringen. Die Mannschaft ist 
daher zu belehren, stets vor Anbringung der Saugschläuche 
die sogenannte „Luftproöc ‘ auzustellen. Dieses geschieht, 
indem der Hahn der Spritze ans „Schlauch" georeht^ und 
ein paar Hube gemacht werden. Wird die vor oen saug- 
stutzen genaltene' Hand ange^ogen, so ist das ein Zeichen, 
daß das Werk der Maschine in Ordnung ist. 

Saugt in solchem Falle die Spritze in Tätigkeit ge- 
setzt, kein Wasser, dann liegt der Fehler in den Saue 
schtauchen Die Verschraubungen find mit dem Schlüssel 
fest anzuzichen und wenn die Löschmaschine noch kein Wasser 
gibt, ist gründlicher nachzuhelsen. Dies geschieht, indem 
oie Schläuche ause,ander genommen, die Gewinde gereinigt 
und schlechte Dichtungsringe ausgewechselt werden Daß 
der Sauger genügend tief im Wasser liegen muß, und 
be, fließendem Gewälser so einzulegen ist, daß er vergauk 
zu liegen kommt, lex „ebenbe, erwähnt. 

Wird jedoch bei der Lustprobe oie .Hand nicht an- 
■ gezogen, dann laun der Schluß gezogen werden, daß das 
Werk der Spritze nicht in Ordnung ist. Gewöhnlich liegt 
in solchem Falte d-er Fehler im louern Stunde des Sang- 
windlejsclS oder ,m mangelbaren Verschlüsse des Ventil- 
gehäuses oder auch im Undichtsein oer Venlne selbst. Durch 
kurze Nachschau^ ist der Fehler vald herausgefunden und 
behoben Die Sache muß eben bei llebunge» des öfter,, 
einaeübt werden, damit die Mannschaft nicht gleich aus 
der Ruhe kommt, wenn etwas von der Maschine nicht 
funktioniert 

Manchmal tann mau als stiller Beobachier die Be- 
merkung machen, daß einige oer S P r. tz e n m ä n n e r oc 
der Arbei, zu gleich giltig sind. Sie drücken wohl, 
lassen sich abcr m,r Gemütsruhe von der Gegenpartei die 
Hände Hochziehen. Das ist ein Verhalte», das gerügt werden 
muß; denn nur dann, wenn oie für die Snritze festge- 
setzte Mannschaft sich ordentlich zum Zeuge hält, arbeirer 
die Spritze mit starkein und schönem Strahle, nur dann, 
wenn jeder Spritzennraun seine Pflicht als Druckmann voll 
und ganz erfüllt, kommt die Leistungsfähigtcit der spritze 
richtig zur Geltung. 

Wer aljo dienstlich der Druckmannschaft zugewieseu ist, 
der soll seinc Muskeln fest anstrengen, wenn das Kommando 
„Wasser marsch! gegeoen wird. Tut er dieses nicht, 
dann vergeht er sick nicht nur gegen bit Pflicht, dem Vereine 

! gegenüber, sondern er sündigt auch aus Kosten der Kame- 
radsck ast und ist schon deshalb e,n schlechter Wehrmann. 

Nicht selten kommen auch Verletzungen der 
ş M a n n s ch a s t beim Abprotzen oder Pumpen wie auch 
beim Aufprotzen vor. An diesen Unfällen sind gewöhnt,ch 

; bie Verletz,en der meist schuld tragen,de Teil; denn 
' die Vorschriften verbieten das Angreifen der gefahr- 
bringenden Teile der Maschine während der Arbeit and 
der llare Verstand gebietet uns, stets die notwendige Vo, 
sicht beim Betrceb der Svrrtze wallen zu lassen. 
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Pflicht der Spritzenmannschaft ist, nach getaner 
Arbeit am Uebungsplatze oder der Brandstätte das Ge- 
rät wieder in Ordnung zu stellen. Besonders ist 
die gründliche Reinigung und nachherige Trocknung aller 
Metallteile der Maschine nicht zu vergessen. Es sind das 
zwei Bedingungen, die erfüllt, dem Kommando Aerger und 
Verdruß ersparen, und die Spritze im guren Zustande ^er- 
halten. Leider gibt es aber Wehren, in welchen der In 

Ministern des Innern und der Justiz eine Entscheidung 
über die Frage herbrifübren: Ist eine Gemeinde gesetzlich 
haftbar für Körperverletzungen und Sachschäden, die vorr 
Mitgliedern der anerkannten und ortsitatutarisch für den 
Sicherheitsdienst bestellten Feuerwehren dritte» Personen in 
Ausführung des Löschdienstes und bei den Vorbereitungen 
für diesen etwa zugefügt werden? (Referent: Kamerad 
Schmidt), wird von der Tagesordnung aogesetzt, da ein Ver 

ftandhattung der Löschma,chine zu wenig Aufmerk amkeit ļ tretet aus Pommern nicht anwesend ist 
geschenkt wird und die Folge davon ist, daß das kostbare 
Gerät naw und nach an Wert verliert, ja nicht u.imög.G, ist, 

Punkt 8: Anfrage Ostpreußen: 
schädigung der Ausrüstungsstücke und 

Wer leistet bei Be 
der persönlichen B«- 

daß es im Äugenbli.eder Gefahr den Dienst gänzlich rer.agt. klerdungsstücke des freiwilligen Feuerwehrmannes, des Pflicht 
Zu bemerken ist noch, daß vor der Abfahrt der 

Svrctze sich der Führer der Spritzenrnannschaft zu über- 
zeugen hat, ob auch sämtliches Zubehör vorhanden ist. 
Es ist keine Münchhausiade, wenn ich erwähne, daß es 
schon Wehren gegeben hat, die ohne Strahrohr an Brand- 
platze eintrafen, die notwendig gebrauchten Utensilien nicht 
mit hatten usw. Ein kürzer Ueberblick über das Vorhanden- 
sein der zur Löschmaschine gehörenden Ausrüstungsstücke 
ist vor der Abfahrt zum Brondplatze empfehlenswert. 

Auf st c a m m e Manneszucht muß die Spritzen- 
bedienung halten. Es ist unbedingt nicht erkannt, oaß 
einzelne Spritzenmänner sich" von der Löschmaschine ent 
fernen, wenn einige Zeit die Spritze außer Tätigkeit gesetzt 
rst. Warum denn das? Es macht aus das Publikum 
eineu eigentümlichen Eindruck, wenn eine nicht in Tätig 
keit gesetzte Spritze von der Spitzenmannschaft teilweise 
oder auch ganz aus lürz-ere oder längere Zeit verlassen 
wird und es besteht auch die Gefahr der boshaften oder 
mutwilligen Beschädigung der Löschmaschine durch fremde 
Personen. 

Zum Schlüsse dieses Artikels richte ich noch an alle 
Spritzenmänner den Appell, ihren Vorgesetzten stets 
willig Gehorsam entgegen zu bringen und 
jede Tätigtest an der Löschmaschine mit Bedacht und doch 
präzis auszusühren. Dadurch wird einesteils manchem Un- 
fall vorgcbeugl und andererseits wiederum der Erfolg der 
Spritzen,ncmnschaft gesichert. Diesen Gehorsam erfordert nicht 
nur das Pflichtgefühl als Wehrmann sondern auch die 
Rücksicht aus die Erhaltung unserer Gesundheit. 

Preußischer Landes-Feuerwehr - Ausschuß. 
(Schluß.) 

Punkt 6: Antrag Schlesien: Empfiehlt es sich. Sterbe- 
geloversicherungen für die Mitglieder der den Provinzial- 
Berbänden. angeschlossenen Feuerwehren >inzmuhren? (Refe-! 
reuten: Kameraden Hellmann und Jahnke.) Hell.manu: 
Aus der Form ergib: sich schon, daß ich nur eine Anfrage 
habe stellen wollen. Es kommt nur oaraus an zu erfahren, 
ob es zweckmäßig ist, Sterbcaeldversicherungen einzuführen 
und ob derartige Versicherungen anderswo, abgesehen von 
der Provinz Posen, bereits bestehen und mit welchem Er 
folge. Jahnke. Der Posensche- Provinzialverband hat mit 
der Stuttgarter Allgemeinen Versrcherungsgesellschast eine 
Provinzial-Sterbeiäjie gegründet. Das Bedürfnis scheint kein 
großes zu sein, denn es sind iw der ganzen Provinz erst 
72 Versicherungen abgeschlossen. Ï t o j e. Rach meinen Er- 
kundigungen bestehen an einigen Orten in meiner Provinz 
lokale Sterbegewversicherungen, die sehr wohltätig wir 
len sollen, so in Mohrungen, Liebstadt, Menstein Der 
Vorsitzende gib: Kenntnis von dem aut seine Umft age 
eingegangeneu Material, worunter von allgemeinem In- 
teresse ein Schreiben des Kameraden Jordan in Mohrun-st 
jert rst. (In diesem Schreiben wird auf das Statut der 
Feuerwehr-Sterbeiasse in Mohrungen hingewiesen; es wird 
Einrichtung von Orts-Sterbekassen empfohlen, aber gegen 
Sterbekassen für die Provinzialverbände unter de en eigener 
Verwaltung Stellung genommenst Ar necke. In Bayern 
ist auch in dieser Hinsicht alles sehr schön geordnet, Kame- 
rad Jung-München wird in der Lage sein, näher« Aus- 
kunft zu geben. H e l l m a n n erklärt seine Anträge als 
erledigt. (Das Referat wird weiter unten abgedruckt.) 

Punkt 7a: Ist eine Versicherung der Führer frei- 
wllliger und Pflichtfeuerwehren notwendig gegen Haftpflicht? 
(Referent: Kamerad Schulze.) 'S ck u l z e übergibt sein Refe- 
rat zu Protokoll. Es rst zu unterscheiden zwischen Schäden 
au Personen und Schäden an Sachen. Die Versrchp- 
rung kann nur dringend empfohlen werden Ter 
Sächsische Provinzial-Verband ist wegen der durch diese 
Versickerung entstehenden Unkosten bereits an die Feuer- 
sozietät herangetreten. 

Punkt 71,: Antrag Pommern: Der Preußische Lan- 
des Feuerwehr Ausschuß möge bei den zuständigen Herren 

seuerwehrmannes und des Feuerlöschpflichtigen anläßlich von 
Brandsällen und Hebungen Ersatz? (Referent Kamerad 
Troje.) Tr oje: Auch ich habe lediglich eine Anfrage 
gestellt, um deren kurz« Beantwortung ich bitte. Od^u- 
tirchen erklärt sich bereit, an Troje entsprechendes Ma- 
terial zu schicken. In der sich anschließenden Debatte wird 
hervorgehoben: 1. Für derartige Schäden hat die Gemàde 

! einzutreten. 2. Treten Schwierigkeiten bei dem Ersatz des 
Schadens ein, .so hat der Provinzial-Verband die Sache 
für die Einzelwehr durchzusechten. 3. Den Feuerwehrmil 
gliedern ist dringend zu empfehlen, persönliche Versicherung 
ihrer Sachen gegen FeuerSgejahr zu nehmen. 

Punkt 9: Anfrage Ostpreußen: Empfiehlt sich die 
Versicherung der Gespanupjerde, und welche Erfahrungen 
sind damit bereits gemacht? (Referent: Kamerad Troje.) 
Troje bittet um Beantwortung seiner Anfrage. .Hell- 
mann erllärt diese Versicherung für notwendig. Der Schle 
fische Verband will dieserhalb an die Feuersozietät heran- 
treten. Odenkirchen: Im Jahresbericht der Rhein 
Provinz 1909- 1910 ist hierfür Mater al enthalten. Jahnke 
hält die Versicherung im Hinblick aus die Höhe der zu 
zahlenden Prämien und d,e Seltenheit einer Schadens- 
forderuug für unnötig. 

Punkt 10: a) Antrag Ostpreußen: Zwangsablmuug 
vom Feuerlöschdienste auf Grund von Bestimmungen im Orts- 
slatut. (Referent. Kamerad Troje,) b) Gewinnung von 
Mitteln für Feuerlöschzwecke in den Gemeinden durch Ab- 
stufung der Ablösungsgebühren siir Befreiung von der Feuer- 
töschdienstpflicht (Hand- und Spanndiensten) nach Vermö 
gens- und Einkommens-Verhältnissen. (Referenten: Kame- 
raden Boppenhausen und Hellmann.) Es wird eine Kom- 
mission gewählt, bestehend aus den Kameraden H e l l m a n n, 
Boppenhausen und Troje. Tie Kommis ion soll die 
Angelegenheit eingehend bearbeiten uno die weiteren Vor- 
schläge machen. 

Punkt 11: Feuerwehr-Erholungsheim: Bildung von 
Ortslomitees zur Beschaffung größerer Geldmittel. iRefe- 
rentcn: Kameraden Arneüe, Scheutet und Troje.) 
Seheurer übergibt sein Referat nach Verlesen desselben 
zu Protokoll. (Das Referat gelangt ebenfalls in dieser 
Nummer zum Abdruck.) Troje schließt sich den Ausfüh- 
rungen an und verweist auf seine diesbezüglichen Aus- 
führungen bei der Besprechung der Angelegenheit in der 
Ausschutz Sitzung in Posen. 

Punkt 12: Antrag Ostpreußen: Stellungnahme zum 
Beschlüsse zu Punkt 10 der Tagesordnung oer 2. Haupt- 
versammlung des Preußischen Feuerwehr-Beirats. (Rest 
rent: Kamerad Troje.) Troje weist darauf hin, daß in 
der 2. Hauptversammlung des Feuerwehr-Beirates beschlossen 
sei, daraus hinzuwirten, daß seitens ein-einer Feuerwehr- 
kommandos oder einzelner F uerwehrnuigltede, sowie seitens 
der Stadtverwaltungen, Stadtbanämter ooer sonstiger Be- 
hörden oder Personen keine Gutachten über Lösch- 
geräte, Materialien pp. ausgestellt werden. Da damals erst 
ein kleinerer Teil der Provinzial-Verbände dem Beirat an- 
gehölte, so erscheint es notwendig, j^tzt diese Sache noch- 
inals zu besprechen und seitens des Ausschusses darauf hin- 
zuwirken, daß der Beschluß des Beirates allgemein befvtgl 
wird. Es wäre zweckmäßig, dieserhalb auch an den Deutschen 
Reicks-Feuerwehr-Verband herauzutre en Prüfungen 
von Neuheiten pp. sollen natürlich nach wie vor jedem au 
heimgestellt bleiben, nur Gutachten zu Rellamezwecken 
sollen nicht ausgestellt werden. Sobald ein Lieferant oder 
Vertreter ein Gutachten haben will, so soll er an den 
Feuerwehr-Beirat verwiesen werden. Es wi.d beschlossen, 
durch Rundschreiben auf die Angelegenheit hinzuweisen. Die 
Kameraden Troje und Franken werden beantragt, diese 
Angelegenheit weiter zu behandeln und demnächst darüber zu 
berichten. 

Punkt 13: Welche Personen sollen bv Besetzung der 
Kreisbranomeisterstellen in erster Linie berücksichtigt werden? 
lReferent: Kamerad Boppenhausen.) Wird vertagt. 
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Punkt 14: Ist die übliche Klassifizierung oer Brände 
in Groß-, Mittel und Kleinfeuer nach der Zahl der zur 
Verwendung gekommenen Strahlrohr? und Spritzen auch fürs 
Platte Land verwendbar? (Referent: Kamerad Wiese.) Wiese 
übergibt das Referat nach Verlesung zu Protokoll. (Auch 
dieses Referar sorgt.) Ter Ausschuß tritt den Ausführun- 
gen bei. 

Punkt 15: Antrag Ostpreußen: Schaffung eines 
Abzeichens für die Ehren- und Ausschußmitglieder des Preu- 
ßischen Landes-Feuerwehr-Verbandes. (Referent: Kamerad 
Troje.) Troje referiert über die Schaffung eines Abzeichens 
für dir Mitglieder des Ausschusses und für Ehrenmilglieder. 
Es wird eine Kommission gebildet aus den Kameraden Witt, 
Franken und Troje, die die Sache weiter bearbeiten sollen. 

Bemerkt sei noch, daß für Schilder und Rolle Deutscher 
Gebrauchsmusterschutz angcmeldet ist. Wegen des Bezuges 
des „Statim' wolle man sich mit Herrn Stadtbaumeister 
Kühn in Rastenburg Ostpr. in Verbindung sehen. 

Zu Wr. 1« der Tagesordnung. 

Diesen zum schnellen Auffinden der Unterflur-Hydran- 
ten pp. sehr geeigneten Apparat beschreiot Herr Stadtbau- 
meister Kühn in Rastenburg Ostpr. wie folgt: 

Ter Straßenkappen,inder „Statim", bestehend aus 
zwei Schildern, 
zwei gleichlangen, durch einen größeren Mit.elring 

verbundenen Kettenenden und 
einer exentrischen Rolle, 

Skizze 2. 

®/° 

a Hakenschild 
h Kette zum Aussuchen des Schiebers 
c Lage des Unter - Flur - Hydranten 

© - b A r 

Skizze 1. 

dienr zum schnellen Auffinden von Kavpen der Hydranten, , 
Wassertöpfe, Gas- bezw. Wasserschieber und sonstigen Ein- 
bauten in der Straßenooerslöche. 

An der, de>- betreffenden Kavve zunächst liegenden, ! 
straßenseitigen Wand oder Einfriedigung k. wird links ļ 
und rechts von der Kappe ;e ein Schild angebracht. In 
den Steg dieser beiden Schilder werden die beiden Enden 
der leichten Hakenkette, welche m der Mitte einen Ring, 
hat, eingehakt;; die Kette ward dann am Mittelring straff 
angezogen, es bilden nun die beiden Kettenhälften mit 
der Straßenfront ein gleichschenkliges rDeieck, an dessen 
Spitze sich der Mittelring genau über der zu suchenden 
Kappe befindet. 

Durch, Benutzung dieser Vorrichtung muß also die Lage ş 
der zu suchenden Kavpc Bet jeder Beleuchtung, bei jeder 
Witterung und bei jeder Beschaffenheit der Straßenober- 
flüche, insbesondere auch bei Schnee- und Eishindernissen 
sofort aufgefunden werden. Skizze 1 erläutert die Anord 
nung und Benutzung der Vorrichtung bei geraden Bau 
fluchten und Skizze 2 diejenige bei Straßenecken. Die Zu- 
gehörigteit zweier Schilder zu einer Kappe pp ist durch 
d,e beiden gegeneinander gerichteten spitzen Seiten der beiden 
Schilder ohne weiteres erkenntlich. 

Ob die Vorrichtung zum Auffinden der Hydranten 
oder Wässer bezw. Gasschteber bestimmt ist, kann leicht 
ourch verschiedene Farben der Schilder kenntlich gemacht 
werden. 

Zur Aufbewahrung und zum Transport der Kette bient 
eine Rolle, an welcher das eine Ende oer Kette befestigt 
wird, so daß die Kette von einer Person ab»- bezw. aufge- 
wickķlt und oas Aufsuchen der gewünschten Straßenrävpe 
schnell und sicher ausgefübrt werben kann. 

Es erübrigt sich also bei Anwendung dieses Straßen- 
kappenfinders „Staunt gänzlich das zeitraubende Ab-> 
messen, welches bei den bisher tneist gebräuchlichen -jog. 
.Hyorankenschildern erforderlich ist. aber trotz großem Zeit- 
verluste nicht immer sicher zur Aufftnduna des gesuchten 
Unterslur-Hydranten führt. Zw Interesse der schnelleren 
Wasserabgabe Bereitschaft und somit der größeren Schlag 
fertigstit der Feuerwehr kann deshalb die Einführttiig des 
„Matim" statt der bisher gebräuchlichen Hydrantenschilder 
nur empfohlen werden. 

Meferat zu H'unl'lt 11°. 
Schlauchreparatur-Apparat „Fasernic te". 

D. R.-Ş.-M. 469 230. 
Einfachstes und rationellstes Verfahren zur Behebung in 
Feuetwehrschläuchcn entstandener Schäden auch während des 

Betriebes. 
Zur Behebung von Schäden an Feuerweyrschtäuchen 

beoiente man sich bisher sogenannter Schnellverschlüsje und 
Schlauchbindcn verschtedener Art. Durch diese konnten wohl 
kleinere Undichtigkeiten für den Augenblick behoben werben, 
sie waren aoer selten verläßlich, oa sie meist nnr fest saßen, 
wenn der Schlauch unter Wasserdruck war, und mußten 
nau) der Lösch arbeit durch eine dauernde Reparatur erseyt 
werden. 

Das neue Verfahren gtvt die Möglichkeit, Schäden wäh- 
rend des Betriebes sofort dauernd zu beheben, ohne durch eine 
weitere Reparatur nach der Arbeit ersetzt werden zu müssen. 
Außer den unbedeutenden Kosten der Reparatur liegt eir be- 
deutender Vorteil dartn daß die Reparaturen außen kaum 
bemerkbar sind, sodaß die Handhabung der Schläuche nicht 
im gtringsten beeinträchtigt und die weitgehendste Ausnutzung 
derselben oaöurch gesichert ist. 

Das Verfahren ist kurz folgendes: In die zu inner 
runden Oeffnuug erweiterte schadhafte Stelle wird eine ent- ' 
sprechend starke Lage Hanffäden eingeführt, außen glatt 
aügeschnitten und mit einer wasserbeständigen Masse' im- 
prägmert. Hierdurch nimmt der eingeführte Faserbüschel 
eine feste nietenariige Form an,, die Tichtigkett der einge- 
führren Hanffäden wird erhöht und die Fäden werden unter- 
einander, sowie mit dem anliegenden Schlauchgeioeoe ver- 
bunden. 

Ein Beweis für die Brauchbarkeit des Apparates dürste 
aus folgendem ersiuftlich sein: Im Jahre 1910 wurden von 
Mitgliedern des Schles. Pcoo Verb, zwecks Ausprobierung 
sieben Apparate bei mir bestellt. Im Jahre 1911 wurden 
ans Empfehlung des Provinzialvorstandes, der amtlichen 
Kretsbtätter, sowie der landrätlichen Revisoren tc. 174 Appa 
rate bestellt: hierunter 2 Vol.oeschaffungen für sämtliche 
Weh.en zweier Kreise. Weitere Vnltbeschassungen sind nach 
Beendigung der Revisionen in Aussicht genommen. 

Landeshut i. Schles., den 30. August 1911. 
Paul Franke, Brandmeister. 

Hieferat zu Aunkt 7 a. 
I st eine Versicherung der Führer freiwilliger 
uitd Pf lichtfeuer wehren gegen Haftpflicht 

notwendig? 
Zur Beantwortung dieser Frage beziehe ich mich auf 

den in Händen aller Ausschuß Mitglieder befindlichen Truck- 
berichr über die am 18. Juli 1910 in Halberstatt startge- 
fundene 7. Hauptversammlung der Feuerwehren der Provinz 
Sachsen, aus dem hervorgeht, daß daselbst infolge der 
Anfrage. 

„In welchem Umiange sind die Führer der Feuer- 
wehren (Brandmeister, Ober-Feuerwehrmänner) haftpflich- 
tig, fallen sie unter das Gesetz vom 1. August 1909?" 

tn Gegenwart und unter Zustimmung des Herrn Ober-Prä 
udenteu beschlossen wurde, dte gesamten Feuerwehren der 
Provinz gegen dic Haftpflicht zu versichern. Ter Ver- 
bands-Ausschuß, insbesondere Ihr heutiger Berichterstatter 
wurde veaustragt, die hierzu benötigt weiteren Schritte zu 
tun. Diesem Verlangen ist entsprochen, die damit verbrn- 
denen mühevollen Arbeiten sind aber noch nicht beendigt, 
bis Ende dieses Jahres hoffe ich zum erwünschten Ziele 
zu konrmen. 

Es würde zu wert führen auch an der Zeit mangeln, 
wollte ich Ihnen heut nochmals die Gründe mitterlen, 
die uns in Halbetv'adt veranlassen mußten, einen solchen 
weittragenden Beschluß zu fassen. Ich kann Ihnen nur 
entpfehlen, sowett dte Ihnen unterstellten Feuerwehren nicht 
schon bereits gegen Haftpflicht versichert sind, dies mbald 
als möglich nachzuholen. 

Ber Abschluß einer Kollektiv-Versicherung beträgt die 
Prämie pro Kops und Jahr nur 5 Pfg, also einen so kleinen 
Geldbetrag, den jede Gemeinde im eigensten Interesse gern 
tragen ward. 

Gegļustand der Versicherung bildet diejenige Haftpflicht, 
die dem Feuerwehr Verbünde bezw. den angegliederten Ver 
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erneu in ihrer Eigenschaft erwächst, gleichviel ob Die An- 
sprüche von Mitgliedern der Feuerwehr oder von vritt- 
fremden Personen erhoben werden. Die Haftung, cne aus 
dem Besitz und der Verwendung von Feuerwehrrequisiten, 
wie Spritzen, Wasser- und Mannschaftswagen, Leiern pp. 
erwächst, bildet Gegenstand der Versicherung, wie überhaupt 
jede Haftpflicht, die aus der Tasigteit der Feuerwehr, sei 
es bei Uevungen, bei Feuers-- oder Wassersnot oder bei 
sonstigen Hilfeleistungen und Veranstaltungen der Feuer- 
wehr resultiert, in der Versicherung eingeschlossen gilt. Haft- 
pflick tansprüche, welche gegen Mitglieder des Vorstandes 
oder gegen andere mir der Vornahme von VereinSobliegen- 
heüen beauftragte Vereinsmilglieder iw dieser Eigenschaft 
erhoben werden, werden gleichfalls von der Versicherung 
umfaßt. 

Die Höhe der Entschädigungsleistungen der Versiche- 
rungsgesellschaften beträgt: 

a) bei Personenbeschädigung (Beschädigung oder Tötung 
dritter Personen) bis zu 500 000 Mark und 

b) bei Sachbeschädigungen für jeden Fall bis zur Höbe 
von 10 000 Mark, 

wovei zu bemerken ist, daß bei letzteren dn einzelne Feuer- 
wehr oder Person in jedem einzelnen Falle l0 Mark selbst 

Kampk zwilchen den Behörden und den Einwohnern um 
diese bürgerliche Pflicht. T e freiwilligen Feuerwehren vei 
sehen aus Idealismus den schwierigen und oft lebensge- 
fährlichen und häufig gesundheitsschädlichen Dienst mit großen 
Opfern und haben dabei auch sehr oft mit den Behörden 
zu kämpfen, wie sie auch dem Spott ibrer Mitmenschen 
oft ausgesetzt sind, welche die opferwillige Tätigkeit als Sport 
bezeichnen So wie die Stellung der Behörde!: und Mi, 
vürger zu dm Wehren int Vorstehenden bezeichnet ist, so 
wird es sich auck gestalten, wenn die Wehren Sammlungen 
veranstalten wollm. Ties sehen wir ja nur zu oft, wenn 
zur Gründung, Ausrüstung und Unterstützungen der frei- 
willigen Wehren, also für die Sicherheit des eigenen Heims, 
der eigenen Vaterstadt Geld gefordert wird. 

Ueberall hört man die Klage der Wehren, daß es am 
Besten fehle, an der Unterstützung der Behörden, der Mit- 
bürger und Wohlhabenden. 

Vielleicht k. ne zweite Provinz ist in der glücklichen 
Lage wie die Provinz Brandenburg, sagen zu können: 
„wir haben keine Unterstützung nötig, wir stehen ans eigenen 
Füßen". 

Wenn wir dann noch priifen, wie es in den Provinzen 
mit den Wehren selbst und deren Verhältnissen steht, so 

zu tragen hat, daß also Schäden unter 10 Mark von der finden wir, daß überall noch Wünsche der Erfüllung harren. 
Versicherung ausgeschlossen ftnd. So ist zu befürchten, daß wir in den Provinzen, na 

Zum Schlüsse meines Vortrages möchte ich Ihnen noch mentlich bei uns bei den Einwohnern wenig Gegenliebe 
einige in Sachschädensachen ergangene Erkenntnisse König» > bei diejm Sammlungen für das Erholungsheim sinden Mrļ 
Landgerichte muteilen 

1. 
ten. Aber damit will ich nicht sagen, daß wir nicht den 

ist Pflicht der Gemeinde, diejenigen Schäden zm Versuch machm sollten, die Sache anzuregen 
ersetzen, welche die Feuerwehr (auch eine freiwillige 
Feuerwehr) beim Löschen eines Brandes einem Drucken 
(dem Nachbar des in Brand geratenen Gebäudes) in 
Ausübung 'ihrer Befugnisse zufügt und 

2. ist der zur Anoronung bei einem Brande legitimierte 
Führer einer Feuerwehr für Schäden ersatzpflichtig, die 
durch die von ihm veranlaßten Löschmagregeln ent- 
standen sind? „Nein." 
Ferner haben hierzu die öffentuchen Feuer-Sozietäten 

des Deutschen Reiches folgende Erklärung abgegeben: 
Zn den Kostm des Feuerlöschwesens gehören auch 

diejenigen, welche zur Entschädigung der Eigentümer 
erforderlich sind, denen unversicherte Sachen beim 
Löschen von Bränden durch die in Ausübung des Feuer- 
löschdienstes handelnden Feuerwehren beschädigt oder 
vernichtet worden sind, da bas Feuerlöschwesen zu der 
öffentlich rechtlichen Aufgaben der Gemeinden pp. ge- 
hört. 
In der Provinz Sachsen schweben zurzeit drei Sach-! 

scbaden-Prozesse, deren Ergebnisse ich Ihnen gelegentlich s 

Zuvor müßten aber noch weitere Erläuterungen und 
Angaben über das geplante Erholungsheim bei Königs 
Wusterhausen gegeben werden, denn in der Broschüre oes 
Herrn Branddirektor Reichel ist nur gesagt: Wie die A: 
statt erbaut und im allgemeinen betrieben werden solle. 

Hier fehlt zunächst jede Angabe, wie die Aufnahme 
nach Provinzen vezw Regierungsbezirken, sowie nach oen 
einzelnen Arten der Feuerwehren erfolgen solle. 

Wenn Interesse und Sbmpathie für die Sacke erweckt 
werden soll, so muß zunächst über folgendes berichtet wer- 
den können: 

1. Sollen aus allen Provinzen und Landesteilen die Auf- 
nahmen gleichmäßig gemacht werden? 

2. Sollen die verschiedenen Arten der preußischen Feuer- 
wehren auch gleichmäßige Aufnahme ihrer Mitglieder 
in das Erholungsheim haben? 

3. Muß dies durch bestimmte Erlasse und Bekannt- 
machungen zur Kenntnis der verschiedenen Landestnle 
gebracht werden? 

Wenn hieraus zu ersehen ist, daß eine gleichmäßige 
unserer .rächsten Ausschuß-Sitzutlg mitteiler werde Der laut und gleichberechtigte Aufnahme sowie günstige Reisebedii 
Halbeistädter Bericht schwebende Personenschaden-Prozeß isti gungen auch aus oen entferntesten Landesteilen zugesichert 
vagegen vor kurzem durch Erkenntnis des Reichsgerichts > ist, kann auf die Syiüpckth'.e der Einwohner, der Behörden 
zu Gunsten der Beklagten entschieden. 

Delitzsch. 
und Sozietäten vielleicht eher gerechnet werden. 

Schulze. Wir müssen also zunächst bestimmte Anhaltspunkte haben. 
Hier will ich als Beispiel auf die segensreiche Stiftung 

unseres hochseligen Kaisers Wilhelm I. verweisen. Es ist 
die „Wilhelms' Heitanstali -n Wiesbaden". Hier sinden 

Meferat zu H'uukt 11 
aber die Errichtung eines Erho . ungshe im s > n^e Millilärpersonen der Deutschen Armee und Marine Aus 
und einer Landesfeuerwehrschule für die -xaljme, dock sind bei andere Bestimmungen getroffen, nack 

Preußischen Feuerwehren welchen aus jedem Armeekorps k. jährlich so und soviel 
Der Aufforderung unseres Vorsitzenden, Kameraden Witt, Personen Aufnahme finden können 

entsprechend will ich über die Errichtung eines Erholungs- > So müßte es auch für das Feuerwehr-Erholungsheim 
Heims für die Preußischen Feuerwebrmitglieder berichten nach Provinzen geregelt fern 
und als Grundlage hierzu die von oem Vorsitzenden des Was nun die geptanie Ausführung belrisit, so will 
Preußischen Feuerwehr-Beirats, Herrn Branddirektor Reichel mir dieselbe für den Anfang etwas zu großzügig erscheinen. 
bearbeitete Broschüre benutzen. Ta diese Broschüre in Ihren 
Hänoen ist, so ledarş es wohl keiner weiteren Erörterungen, 
über dieselbe. 

Nach derselben soll zur Erbauung und der inneren 
Einrichtung oer Anstalt ein Kapital von 900 OuO Mark 
aufgebracht werden und zwar durch die einzelnen Verbände 
und Wehren bezw. durch deren Bemühung bei Behörden, 
Sozieätten, reichen Einwohnern, deren Interesse für die 
gemeinnützige Sache zu erwecken und dieselben zu veran- 
lassen, Geldmittel zu sammeln und selbst zu geben, um die 
vorgenannte Summe zusammen zu bringen. 

In dem Vortrag des Herrn Branddirektor Reichet in 
Poser waren verschiedene Wege und Veranstaltungen vorge- 
schlageu, wie dies durchzuşûhren sei. 

Tie Verhältnisse und nnanzielle Lage fast in den meisten 
Feuerwebrverbänden ist aber derart, daß es schwer fallen 
dürfte, große Sympathie für solche Sammlungen zu er- 
wecken. 

Tie Feuerwehr- und Lösckpflicht hat heute noch wenig 
Anklang unter der Bevölkerung und besteht ein ewiger 

sind villenartige Wohnhäuser mit 34 möblierten 
Familienwohnungen vorgesehen, in welchen also nicht ein- 
zelne Erholungsbedürftige. mndern noch deren Angehörige 
Aufnahme sinden sollen Da tritt denn die Frage an uns 
heran: Können denn freôoillige oder pflichlrge Fenerwehr- 
leule hiervon Gebrauch macken? 

Tie freiwilligen und Mt Pflichtigen Feuerwehrleute sind 
oock in erster Lime Geschäftsleute, die nur im allerschlimmsten 
Falle ihr Geschäft und Haus und Hof auf längere Jett 
verlasfen können, sie sind dann aber selten in der Lage, 
auch noch Angehörige mitnehmen zu können Die meisten 
Erholungsbedürftigen aus den Kreisen der freiwilligen und 
ps rchtigen Wehren werden Gott danken, wenn sie allein ein 
Erholungsheim aussuchen können. Im gewöhnlichen bürger- 
lichen Leben bedingen es meist die Familien- und Ge- 
schästsverhältnisse, oaß der Betreffende ohne ei res seiner 
Angehörigen in ein Bad wer eine Sommerfrische gehen 
muß 

Es wäre daher, nach meiner persönlichen Ansicht, mehr 
zu empfehlen, daß für den Anfang nicht so viel Familien- 
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iw^tunflen, sol.dern mehr einzelne Zimmer eingerichtet will 
den und die Verpflegung nickt durch Angehörige, sondern 
durch die Anstaltsverwal.ung besorgt werde. 

Tann, müßte in diesem Sinne ein Betriebsprogramm 
entworfen werden, welches wir dann in den Provinzen 
betannt geben und so die Sympathie der Behörden, oei 
Sozietäten, der reichen Einwohner und edeldenrenden Wohl- 
täter zu erwecken suchen. 

Aus dem Programm müßte ersichtlich sein, wie die 
Ausnahme nach Provinzen und Wehrarten erfolgen solle, 
zwciiens wie die Unterbringung und Pflege geregelt werde, ļ 
und welche Kosten entstehen würden, bezw. wer dafür auf 
lommt. Ich habe in Unterredungen und Umfragen vielfach 
die Aeußerung gehört: „Bon hier aus wird so leicht nie- 
mand in die weite Ferne kommen, um sich zu erholen, das 
könnte besser in der eigenen Heimat geschehen." 

Ich ,vill durchaus von dem geplanten Unternehmen 
nicht abraten, aber ich bin der Ansicht, man sollte zunächst 
kleiner und billiger, nickst so großzügig damit beginnen: 
bewährt sich dieses, dann komm, die Erweiterung und Aus- 
bau ganz von selbst 

Was oeir zweiten Gegenstand, die „Lanoes-Feuerwehr- 
schule" betrifft, so will ick ganz lurz folgendes bemerken: 

Zur Ausbildung, namentlich tüchtiger Feuerwehr-Führer, 
wäre eine Feuerwehrschule erwünscht, aber hier irut uns 
zunächst wreoer die Frage entgegen, ms wessen Kosten sollen 
Mitglleder der frerw-tlligen und pflichtigen Feuerwehr eine 
solche Schule besuchen? 

Ein Kursus soll 8 Wochen dauern. Wer gibt aoer ei> em 
Landmann, einem Geschäftsmann, die Zeit dazu? Wer 
trägt die Kosten? Nach der schon am Anfang aufgc 
führten Lage unserer Wehren und Verbände in den ver- 
schiedenen Landesteilen kann von diesen nicht erwartet wer- 
den, das sie selbst die Kosten übernehmen, auch hier wären 
wir an die Behörden und die Sozietäten gewiesen, aber 
mr diese können wtr uns erst dann wenden, wenn uns 
ganz bestimmte Angaben gemach, sind über die entstehenden 
Kosten für Wohnung, Nahrung, Unterhaltung und Unterricht, 
wozu dann nock die Forderung der Teilnehmer kommen 
wird für Berluste, Versäumnisse bezw. Vertretung inļ 
ihren Geschäften. 

Auch hierbei bleibt ed noch sehr fraglich, ob aus den 
entfeinten Landesteilen auf erne zahlreiche Teilnahme zu 
rechnen ist. 

Also auch hierüber inüsstev nur erst um weitere Aus 
führungen bitten, bevor wir an zuständigen Stellen d>e 
nötigen Schritte tun könnten. 

Kurz zusaminengefaßt ist es meine persönliche Ansicht, 
daß. wir erst dann an die zuständigen Personen und Stehlen 
herantreten tönnen, wenn uns nähere und bestimmte An- 
gaben über den Betrieb beider Anstalten, sowie über etwaige 
Vorteile, wie auch über entstehende Kosten der Teilnehmer 
bekannt sind, und man au maßgebender Stelle nochmals 
eingebend prüll. ob und ivi: die Erbauungs-, Ausstattungs 
und Betriebskosten beschränkt werden können. 

Ohne diese Anbaltspunkte wird es schwer halten, In- 
teresse für die gut gemeinte und so gemeinnützige Sache 
zu erwecken. 

Mekeral zu H^untit 14. 

Vorschlag über K t a s s'i f i k a k io n der Brände. 
Tie Statistik über die Brände in einzelnen Ortschaften 

har einen großen Werl für die Beurte'luna der Feuer- 
lösckeinrichtunqen und namentlich für die Scklagft.tigkeit 
der Wehr in den betreffenden Orren, da diejenigen Einrick 
tungen und Wehren für die besten erklärt werden müssen, 
welche im Verhällnis zu der Zahl der auSgebrocheneii 
Schadenfeuer die wenigsten Groß»- und Mittelfeuerzahlen 
haben 

Um aber eine richtige Statistik aust'tellen zu können, 
muß vor allen Tingen feftflenen, was wir unter „Kleinfeuer", 
„Mitlelfeuer" und „Großseuer" verstehen. Tarüber gehen 
die Ansichten oft reckst weit auseinander 

Daß die Bewertung der verschiedenen Brände bei allen 
dabei vorkommenden verschiedene» Umständen ziemlich 
schwierig ist, soll zugegeben werden; indes dürste doch eine 
Richtschnur gefunden werde» können, die auf alle Ver- 
hältnisse paßt. 

Molitor sagt in „Feuer Schutz und Trutz": „Es 
besteh! ein allgemeines Ueberernlommcn, Brände, wckcke mit 
den kleinen Löschgeräte ohne Vornahme einer Schlauch- 
leitung gelöscht werden, als „Kleinseuer", diejenigen, deren 
Dämpfung die Vornabme erner Schlauchleitung erfordert, 

als „Mittelfeuer" und die übrrgen, oer welchen mit mehreren 
Schlauchlinien vorgeganaen wurde, als „Großfeuer" zu be- 
zeichnen." 

Magirus sagt in s-nn-m „Feuerlöschwesen i> alten 
seinen Teilen": „Es ist die Schwierigkeit in Betracht zu 
ziehen, welche darin besteht, das Mette, zu einem rrchl'gen 
Vergleiche in dem Prozentsätze der Großfeuer zu finde», 
nämlich: der Mangel einer einheitlichen Richtschnur, ein 
Großfeuer zu definieren. Merne Klassifttaiwn ist, soweit 
als möglich auf die Desinition basiert, oaß ei» Großfeuer 
ein solches ist, zu dessen Löschung mehr als 2 Spritzen 
erforderlich sind." 

Das Feuerlöschwesen Berlins unterscheidet: Groß, 
Mittel- und Kleinfeuer, ohne daß eine Definition der 
Unterschiede gegeven ist. 

Törin g „Handbuch des Feuerlösch und Rettungs 
wescns" klassifiziert wie folgt: „Zu Kl-'nfeuer zählt man 
Sck ornsteinbrände, Dielen - und Balkenvrände, Brände von 
Mobilien rc. Mittelfeuer send diejenigen Brände, die ganze 
Gebäudeteile, wie den Tachimhl, ein Stockwerk. Keller :c. 
ergriffen haben. Unter Großfeuer versteht man Brände die 
sich über ganze Häuser, Gebäudekomplexe, Stadtvieriel er- 
strecken. 

Ties leche scheint nnr, nckck einige» "Abänderungen, 
noch das Empfehlenswerteste zu kein. Tenn die Klasiisika- 
lion der Brände nach der Anzäh.^der verwende en Schläuche 
vorzunehmen, gibt wiederum den verschiedensten Ansichten 
Raum darüber, wieviel Schläuche zur Bekämpfung des Bran- 
des nötig waren. In kleineren Orlschasten die nur über 
eine Spritze verfügen und die, wenn nich> nachbarliche 
Löschyilse zur Stelle ist, me st nur mit àer Schlauchlänge 
arbeiten, könnte demnach von Großfeuer nicht die Rede sein, 
selbst wenn die ganze Ortschaft dem Feuer zum Opfer sticke. 

Ich erlaube mir daher folgende KlasttUkaiwn für die 
oerschiedeuen Bestände Voranschlägen: 

Unter „Kleinfeuer" versteht man ein schadeweuer. 
welches auf einen Raum in ernem Gebäude beschränkt bleibt 
ind von dem, außer Mobilien, Gebäudeteile nicht erbeblich 

. rgrisfen. find. 
„Mtttelseuer' sind diejenigen Brände, die sich über 

mehrere, durch Wände oder Fußböden getrennte Räume in 
einem Gebäude erstrecken. 

Unrer „Großfeuer" versteht man Brände, die sich über 
ganze Häuser, mehrere Gebäude, ganze Stadtvieriel aus- 

î dehnen. 
Tie „Schornstcinvrändc „Waloorände", „Heidebrände" 

:c. werden besser nicht in die Klassisikation einbezogen 
und bebalten ihre Benennung nach dem brennenden Objett. 

Harburg, den 31. August 1911. 
G. ' 23 i e f t 

Bcnlyr im einige Feueriostliversuche mittels 

Feuerlöschapsiarat „Handy". 

Von Oberbrandmeister Franz Gissinger, Euskirchen. 

Im „Feuerweyrmanu" Nr. 46 ftndeu wir einen Be- 
richt über einen Feuerlöschapparar „Trocken-Anslöscker", bei 
seu Leistungen dar,» sehr bemängelr werden. Ties ver 
anlaßt mich, meine Versuche m,r dem unscheinvaren Fcue 
löscher „Handy" mit Trockenfüllung zur allgemeinen Kenntnis 
zu bringen „.Hand»" ist eine konische Blechröüre, die unren 
zirka 4V_> Zemimeter und oben, an der Auswurföfinung 
zirka 7 Zennmeier Durchmesser hat und in der Länge 
63 Zentimeter mißt. Tieie Röhre ist mit einer fein 
vnlverisierren gelblichen Masse (Geheimnis des Fabrik«» 
cen) angefüllt und an der breitesten Stelle durch einge 
falzten Blechdeckel mit Ring verichloiien. Damit das Pulver 
richt auf einen Wurf aus der Röhre herausfliegeii kann, 
hat der Fabrikant ein Blechkreuz am oberen Ende, dickst 
unter dein Teckel angebracht, wodurch sich der Inhalt erst 
nach 7- bis Itlmaligem Schlendern ganz entleeren kann. 
Der sehr leicht untcrzubringende handliche Apparat wiegt 
nur 2 Kilo, komplett gefüllt und wird nach Gebrauch bei 
Feuer kostenlos nachgefüllr. Ter Preis desselben ist auf 
8 Mk. festgesetzt. Faorikani ist die Firma A. Wintrich 
Saarbrücken 3. Ein wesentlicher Vorreil dreses Feuerlöschers 
ist der Umstand, daß er sehr billig, handlich, leicht und 
unempfindlich gegen Hitze oder Frost ist, was nicht von 
den incisten bekannten Apparaten gesagt werden kann. 

Vor wenigen Wäschen besuchte mich der Fabrikant dieses 
! „Hcrwdyst»Apparates und erbot sich, eine Feuerlösckprobe 
orrzunehmen Da mir die Sache zuerst wie ein Spielzeug 
oorkam, beincrkte ich, daß ick stur dann bereit sei, an 
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einer öffentlichen Probe mit Unterstützung oer Feuerwehr 
keilzvnehmen, wenn ich selbst von einer wirklichen Leistung 
diefcs Feuerlöschers überzeugt sei. Ties veranlaßte den Herrn, 
unverzüglich eine solche Probe vorzuneymen. 

Auf einem abgeschlossenen Platze wurden mehrere Ge- 
fäße herbeigeschafft, ein großer Steintopf, einige Wasscr- 
eimer und eine Holzliste'' Letztere wurde mit Holzwolle, 
öliger Putzwolle und Fett ungefüllt. Alle drei Gesäße 
füllten wir mit je einigen Lilern Äutobenchn, da der „Handy" 
vornehmlich Benzin löschen soll, was mu den weitaus 
meisten Handfeuerlöschern unmöglich ist. Darauf wurden 
die Gefäße angezündet und mächtige Flammen loderten 
hnvcr. ' Löschversuche durch energisches Aufgießen von 
Wassers vermittelst eines Eimers mißlangen naturgemäß 
vollständig, da dies das Feuer nur noch mehr entsachte. 
Die brennenden Gesäße wurden darauf durch aufgeworfene 
feine Sandmassen zu löschen versucht, was ebenfalls völlig 
mißlang, da 5 bis 6 Schaufeln Sand nicht ausreichten, 
ein Gefäß zu löschen Nunmehr trat der „Handy" in 
Tätigkeit. Es gelang dem Herrn Wintrich, jedes brennende 
Gesäß mir einem einzigen Wurfe Pulvers aus dem Feuer- 
löscher unverzügliche zu ersti.len, sodaß nicht die Hälfte einer 
Füllung verbraucht wurde, um alle drei brennende sile- 
säße völlig zu löschen. Daraus ließ ich die Füllung aus 
dem Apparat herausschütien und füllte den „Handy" inst 
durch gesiebtem, trockenem Sanoe an. Nachdem ein neues 
Benzinfeuer angezündet war, konnte weder Herrn Wintrich 
noch ich dieses Feuer durch sachgemäßes Aufwerfen von 
Sand aus dem „Handy"-Äpparat löschen, was mir den 
Beweis brachte, daß dos Feuer nicht allein nur durch 
Ersticken, sondern durch eine besondere, dem Pulver inne- 
wohnende Löschkrast erstickt wurde. 

Ein weiterer Versuch mit dem wieder eingefüllten Rest 
der Löschmasse überzeugte mich, daß der Apparat auch 
im Stande war, eine Menge auf den Boden ausgegossenes 
brennendes Benzin schnell und sicher zu löschen. 

Der folgende Morgen brachte nunmehr den öffentlichen 
Feuerlöschversuch aus dem Marktplatze im Beisein der Be- 
Hörde und zahlreicher Bürger. 

Außer oer bekannten dreiwandigen Bretterbude, die 
man bei allen Feuerlöschversuchen antrifft, wurde ein leeres 
Teerfaß bereitgestellt, ein großes Gefäß Petroleum und 
Benzin Tie Bretterbude wurde unren mit zertleineriem 
Holz angesüllt und gründlich mit Petroleum und Benzin 
begosien, sodaß die Flammen fast haushoch emporloderten. 
Zwei bis drei „Schläge" mit dem „Handy", der das Pulver 
nur in die mittlere Brestseite der Wand schleuderte, von 
wo es in einer Staubwolke nach oben und unten sich 
ausbreitcte, bewirkten ein sofortiges Ersticken des mächtigen 
Feuers. Nunmehr füllte man das Teersaß zu einem Drittel 
mit Wasser und goß etwa 8 bis 10 Liter Benzin darauf. 
Tie Flammen schlugen mehrere Meter hoch aus dem bren- 
nenden Fasse empor und man setzte unverzüglich einen 
0 Liter „Mrnimax"-Apparat in Tängkeit. Der mit Kohlen- 
säure gemischte Wasserstrahl vermochte dem Feuer nichts 
anzu haben. Nunmehr wurde eine Schlauchlerrung mch 28 
Milimeter Strahlrohr unter 4 Atmosphären Druck der Wasser 
leitung in Tätigkeit gesetzt und der gewaltige Wasserstrahl 
direkt in das brennende, aufrechtstehercke Faß geleitet. Der 
Erfolg war überraschend, denn das Feuer brannte nur noch 
wütender, sodaß ganze Garben brennendes Benzin durch die 
Wucht des Waskers heravsgeschleudert wurden und den 
Boden rmgum mit Feuer bedeckten. In wenigen Sekunden 
war- das Faß mit Wasser ungefüllt und der Wasserstrahl 
schleuderte nunmehr das Feuer derart rings umher, daß 
der Versuch als nutzlos ausgegeben werden mußte Nunmehr 
trat „Handn" wieder in Tättgleit. Das unvermindert heftig 
brennende Benzinfeuer vmrde von Herrn Wintrich in 
einem einzigen Wurfe vollständig gelöscht, sodaß dieses Re- 
sultat allgemeine Verwunderung hervorrief. Ein neu an 
gezündetes Benzinseuer löschte ich darauf selbst in zwei bis 
orei Würfen Pulvers, sodaß ick die Wirkung nicht allein der 
„Fertigkeit' des betreffenden Menschen, der den Löschver- 
suck macht, zuschreiben kann. Tie nochmals in Brand 
gesetzte Bretterbude wurde, wie alle vorher gelöschten Brände 
durch eine einzige Füllung eines „Handy" wiederholt ab- 
gelöscht. 

Diese Resultate haben mich davon überzeugt, daß der 
unscheinbare „Handn" Feuerlöscher bei Benzinöränden unter 
gewissen Umständen unschätzbare Dienste leisten kann. Es 
soll demnach in keinem Automobil und in keiner Garage 
fehlen, vielmehr dort in mehreren Exemplaren bereit hängen, 
namentlich dort, wo sich in unmittelbarer Nähe menschliche 
Wohnungen befinden und ein Feuer leicht überspringen 
kann. Der billige Preis dürfte dabei sehr in die Wag 

schale fallen Dann aver auch würden 6 bis 8 „Handy" 
Feuerlöscher im Feuerwehr-Mannschaftswagen leicht unter- 
zubringen sein, da sie außerordentlick wenig Raum und 
keinerlei Wartung bedürfen und liegend aufbewahrt werden 
können. Bei kleinen Zimmerbränden werden dieselben in 
manchen Fällen zweifellos gute Dienste tun, zumal seder 
Wasserschaden bn diesem Feuerlöschen ganz vermieden wird. 

Ich bemerke noch ausdrücklich, daß die Minimax-Appa - 
rate nicht für zwei Benzinbrände in normaler 
Ausrüstung bestlmmt sind. Wir führen auf einem 
Fcuerwehrwagen seid Jahren zwer Minimax-Apparate mit, 
die rn unzähligen Fällen, namentlich bei Kaminbränden etc. 
unschätzbare Dienste taten. 

Es ist ein Unrecht, wenn Feuerwehrleute alte derartigen 
kleinen Feuerlöscher ohne weiteres verwerfen, die Erfahrung 
hat uns gezeigt, daß solch unscheinbare Apparate dock in 
gewissen Fällen überraschend gure Resnliate erzielten. Wie 
sich der „Handy" bei Zimmerbränoen und namentlich bei 
solchen Branden, bei denen die Zimmerdecke, Gardinen, Ka- 
mine etc. brennen, bewähren wird, muß die Zukunft lehren. 
Ich werde nicht verfehlen, gelegentlich unsere Erfahrungen 
damit bekannt zu machen 

Es ist als G r u n d g e d a n k e b e r allen kleinen 
,H a u d f e u e r l ö s ch e r n festzutegen, daß dieselben 
ausnahmslos nur bei kleinen, im Entstehen 
begriffenen Bränden wirkungsvoll verwen- 
det werden können. Leider mutet man solch kleinen 
Apparaten meistens eine Lösch'wirkung zu, die sie unmöglich 
haben können. Sv z. B. wurde mir eines Tages bte Frage 
gestellt, ob unsere Feuerwehr bei dem Brande einer mit 
Frucht gefüllten Scheune nicht mehr erreicht hatte, wenn 
wir l0 oder 12 Miinmax-Apparaie verwendet haben würden. 
Dabei waren wir trotz unserer 6 Schlauchtestungen machtlos 
gegen das Feuer. 

Feuerwehr-Verband der Rheinprovinz. 

* Willich. Ein lang gehegter Wunsch unserer Feuer 
wehr, eine mechanische Feuer- n n b Rettungs 
Î eit er zu besitzen, ging endlich in Erfüllung, indem am 
Sonntag eine derartige Lener zur 'Ablieferung gelangte, 
die von den Bereinigten Feuerwehrgeräte-Fabriien in lllm 
an der Donau geliefert unu in deren altbekanntem Werk 
C. D. Magirus erbaut wurde. Tie Leiter hat e-ne Höhe 
von 10 Meter, kann aver durch eine dazu gehörige Aufsteck 
leiter auf 12 Meter verlängert werden und die mit ihr 
vorgenommenen Proben zeigten wieder, daß man in den 
Erzeugnissen der genannten Fnma das Beste erhält, das 
auf dem Gebiete des Leiterbaues überhaupt zu haben ist 
Spielend leichte Handhabe des Gerätes bei größter Stavilitat 
und durch letztere gewährleistete Sicherheit sind die 
in die Augen springenden Merkmale, die auch 
dem Laien einleuchten. Die neue Leiter ist außerdem mit 
einer sehr beachtenswerten Entrichtung ausgestattet, iu der 
Weise, daß ein dazu gehöriger Vorderwagen mst Pferde- 
bespannung es jederzeit gestattet, oas Gerät auf größere 
Eutfernungeu hin schnellstens an den Ort seiner Bestim- 
mung zu bringen. Im entgegengesetzten Falte ist der Wagen 
im Augenblick von d er Leiker abzukuppetu und letztere durch 
einen Manu von Hand zu fahren und zu bedienen Wie 
man uns mitkeikte, lieferte vor kürzer Zeit obengerannte 
Firma für das Elektrische Wert der Seadt Krefeld eine 
mechanische Leiter von 12 Meter Steighöhe, die zu Jn- 
staltanonsarbesten an den elektrischen Leitungen Verwender 
tvird und welche eine solche Standfenigkeir besiyt, daß 
die oberste Sprosse der vollständig ausgezogenen Leiter ein 
Gewickl von 400 Kilogramm trägt. Erbauerin dieser Leiter 
tst die Firma I. Ehr. Braun in Nürnberg. 

* Hiesfeld. Am 5. Dezember fand hier die Abnahme- 
prüfung einer für die Gemeinde Hiesfetd gelieferten Spritze 
statt, welche m jeder Beziehung ein erstklassiges Gerät 
repräsentiert. Leichte und trotzdem feste Bauart bei hübscher 

Ausführung sind die besonderen Vorzüge des Gerätes, welches 
von den Vereinigten Fcuerwehrgeräte-Fabriten in lllm a D. 
und Erzengtlis deren Favrrk E. C. Flaoer in Jöhstadt ist. 
Die Spritze ist eine vierrädrige Lanosahrspritze, die sich 
von zirka 8—10 Mann bequem bedienen läßt und einen 
Wasicrstrahl von 27 -28 Meter Wurfweite schlendert. Als 
Neuerung besitzt der Wagen ein Ui.iversatkranzgelenk, durch 
welches ein Verschränken des Waqenrahmens verhütet und 
auch auf schlechten Wegen ein gutes Fahren ermöglicht wird. 
Ein der Firma patentierter' ganz neuer Ventilverschluß 
gestattet, die Venttle mit einem Handgriff und ohne Zu- 
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hlksenahme irgend eines Werkzeuges binnen einer Sekunde 
bloszulcgen. 

Westfälischer Feuerwehr-Verband. 

* Gelsenkirchen. Am Tonnerstag, 8. d. M., hielt die 
freiwillige städtische Feuerwehr, Abt. I, die diesjährige letzte 
Generalversammlung im Vereinslotäle Heinrich 
Nettebcck ab Die Versammlung war sehr gut besucht. Nach 
Erledigung des geschäftlichen Teils wurde zur Neuwahl 
des Vorstandes geschritten. Folgende Herren wurden 
mu bezw. wieoergewählt: Gustav Urlaub 1: und Adam 
Bend e r 2. Brandmeister, August Şt allm ann Kassie- 
rer. Heinrich Nett eb eck Schristführer, Ernst Wunder- 
lich Gerätewart, Ferdinand H erg et Hornistensührec, Wilh. 
Schroer 1. und Heinrich Fechte 2. Sreigerführer, Karl 
Grischkat l. und Heinr. Schwietering 2. Spritzen- 
führer, Heinrich Sander 1. und C. Dietrich 2. Hydran- 
tenführer, Wilh. Flegel, Führer der drehbaren Leiter. 
Unter Punkt „Verschiedenes" wurde beschlossen, das Kaisers- 
geburtstagsfest am Samstag, den 27. Januar n. I., streng 
geschlossen ,m Vereinslokal zu feiern. 

* Iserlohn Tie neue Magirus-Rettungslei- 
t e r, die vor einiger Zeit hier eintraf, wurde am 3. Tezbr. 
durch den Vorstand der freiwilligen Feuerwehr geprüft n id 
nachdem das Resultat, wie erwartet, ein sehr günstiges war, 
feitenö der Wehr sofort in Dienst gestellt. Die vierrädrige 
Drehleiter hat eine Höhe von 20 Metern, so daß sie für 
Gebäude mit 5 Stockwerken ausreicht: der Wagen besteht 
ganz aus Eisen, die Räder sowohl wie die Getriebe laufen 
in Kugellagern und zeigt die ganz vorzügliche Konstruktion 
und tadellose Arbeit der Leiter, daß diese Leitern mit Recht 
als unnberirofsen gelten; beim diesjährigen westfälischrn 
Vecbandsfeuerwehrtag in Gelsentirchen war eine solche Rel 
tungsleiter ausgestellt und wurde seitens unserer Feuerwehr 
damals ausgewählt. Tie Leiter stammt aus der Fabrik 
C. T. M a g i r u s in Ulm und wurde von den Bereinigten 
Fcuerwehrgerätefabriken geliefert. 

Mlnücn-Navenöberg - Lişşijcher 

Feuerwehr-Verband. 

* Bielefeld. Zu der am 8. Dezember in Vlotho 
einberufenen A u s s ch u st s i tz u u g , unter dem Vor rtze des 
Herrn Fabrikanten Ed. Ncufliel, wurde beschlossen, das 
im nächsten Jahre ftattsindeude Verbands fest am 15. 
und 16. Juni in Vlotho zu feiern. Es wurden 
dann noch einige technische Fragen erledigt und hiernach 
die Versammlung geschlossen. 

Aus anderen Feuerwehrkreiscn. 

* ChemniH In der Nacht zum Sonnabend, 19. Dez., 
3/42 llhr rückte dir Feuerwehr zu einem Brande nach der 
-Llbernhauer Straße in A l t ch e m n i tz aus. Aus der Becker 
straße, in der Nähe der Eiseubahnbrücke, prallte die Autc 
spritze gege.i die Bortsteine; Herr Branddirektor Weigand 
wurde auf die Straße geschleude rt und trug V er- 
l e tz u n g e n Ş Kopf und an der Schulter davon. 
Glücklicherweise sind diese Verletzungen nur leichter Natur. 

Landköverband sächsischer Feuerwehren. 

* Dresden,Der L a n d e s a u s sch u ß des Landesverban- 
des sächsischer Feuerwehren hielt'am Sonntag, 3. Dez. in 
Dresden erne Sitzung unter Leitung des Herrn Branddirek- 
tor W ei g a n d t (Chemnitz) ab, der als Vertreter der König 
liehen Landesbrandversicheruiigsansialt Herr Regierungsrat 
t)r. Geüllich beiwohnte. In dem Beschlüsse zur Frage 
der Bildung von Verbänden zur Beschaffung und Ausnutzung 
von Dampfspritzen brachte der Landesausschuß zum Aus- 
druck, daß de: Gedanke der gemeinsamen Beschaf- 
fung einer Kraft spritze für nahe beieinander liegende 
Industriebetriebe von ihm vollständig anerkannt wird, 

aß er aber nicht von den freiwilliize» Feuerwehren, sondern 
von den beteiligten Firmen zu realisieren ist. Weiter tras im 
Laufe der Sitzung non Herrn Fabrik- und Branddirektor 
Paul Zeisig (Altstadt Stolpen) das Angebot einer Stif- 
Ju n g von 5000 M. ein, die den Namen König 
»-ri edrich August-Stiiftung trugen und ähnlich der 
König Albert-Feuerwehrstiltung zur Unierstützung in Not 
geraiener oder ertränkter stmwilliger Feuerwehrleute diene» 

soll. Ter Landesausschuß nahm das Geschenk mit Tank 
an. Eine Einladung zum Internationalen Feuerwehrkon- 
greß vom 12. bis 16. Mai 1913 in Petersburg wurde 
zur Kenntnis genommen; aber beschlossen, diese Veranstaltung 
mit einem Delegierten nicht zu beschicken. Nachdem Herr 
Branddirektor Weigand über die bestehenden Versiche- 
rungeir gegen Waldbrau dschäden einen Vortrag 
gehallen hatte, wobei sich zeigte, daß eine solche Versicherung 
nur von den großen gemeinnützigen, nicht mit Hoffnung auf 
Dividenden arbeitenden Landes- bezw. Provinzialversicherun- 
gen übernommen werden kann, wurde zu einer Besprechung 
der W o h l f a h r t s b e st r e b u n g e n im Landesfeuerwehr- 
veibaadc verschickten. Dabei kam man zu dem Beschlüsse, 
die Bestrebungen auf Errichtung einer eigenen Feuerwehr- 
hastpslichi, Sterbe und Uoialltasse nach eingehender Fest 
stellunc der taisächlichen Verhältnisse endgültig fallen zu 
lassen, dagegen im Anschlüsse an die bestehenden Wohlfahrts- 
einrichtungen des Landesverbandes sächsischer Feuerwehren 
das Augenmen auf die Gewährung von Beihilfen zum Be 
suche sächsischer Bäder an bedürftige Feuerwehrleute zu 
richten. 

Verschrevkne Mmerlungen. 

* >30 M e t e r - T r e h l e; t e r.s Auf Grund der der 
Stadt Brüssel von der Firma Poeusgen, Scheibt er 
v Co., G. m b. H. Gemünd (Eisel) bereits geliefertchh 
l4 Meter-Zweirad- und 20 Meicr--Vierraolerter wurde von 
neuem beschlossen, der ocrerwähnten Firma den Bau und 
tue' Lieferung einer 30 Meter Drehleiter zu übertragen, was 
auch geschehen ist. 

Fragekasten. 

Auf die Anfrage iu letzter Nummer über Beschaffung 
einer Feuermetde und Alarmeinrichtung für die Stadt P. 
geht uns von einer großen Elekcrizitätssirma die Antwort 
zu, doß es sich nicht empfiehlt, eine derartige Anlage 
durch das Kaiserliche Telegraphenamt ansführen zu lasten, 
vielmehr werden Feuermetdeantagen am zweckmäßigsten von. 
einer ---vezialsirma, die ganz andere Erfahrungen auf diesem 
Gckbiet besitzt, hergestellt. Als modernstes Alarmsystem für 
Städte mit freiwilligen Feuerwehren darf der sogenannte 
„stille Alarm" unter Verwendung von Wechselstromweckern 
gelten, die in den Wohnungen der Feuerwehrleute installiert 
sind. Die Wecker sind untereinander und mit der Zentrale 
durch eine oder mehrere Schleifenleitungen verbunden, je 
nach der Anzahl der vorgesehenen Wecker und werden von 
der Zenirale aus durch einen Wechselstromi.idustor betätigt. 
Da derartige Anlagen stets mit Ruhestromtont rolle und 
Sickerheitsschaüung gegen Leitungsbruch ausgeführt werden, 
so sind sie hinsichtlich ihrer Berriebsjicherheil durch keine 
andere Einrichtung zu übertresfen. Auch wird bei diesen 
Anlagen jede übrrnüssige Beunruhigung des Publikums 
vermieden, da tatsächlich nur die Feuerwehrleute von der 
Alarmierung Kenntnis erhalten. In vielen Srädten werden 
ncoen d ieser Alarmeinrichtung auch Sirenen zur Alai 
mierung verwendet, die indessen nur bei Tage, wenn die 
Feuerwehrleute von ihren Wohnungen abwesend sein könnten, 
eingeschaltet werden. Diesem Brief, welchem ausführliche 
Beschreibung von Feuermeldeeinrichtungen beigefügt war, 
übersandten wir der ansragenden Wehr. 

Aus die Anfragen im Fragekasteu der letzten Nummer 
unter C. W. über Schläuche um Stcigerlaternen sind dem 
Einsender mehrere Antworten, teils mit Schlauchmustern 
von Fabrilanten durch unsere Vermittelung zugegangen. 

.1. II. in K. Ihre Anfragen werden demnächst in 
einem Aussatze des „Feucrwehrmaun" Beantwortung finden 

Der Fkiienchmm 

erscheint wöckentlick und ist durck die Postämter des Deutschen 
Reicks, Luxemburgs und (Oesterreich- Ungarns für den preis von 
\ Mark pr Vierteljahr zu beziehen. Direkt von der Expedition 
unter Kreuzband bezogen, kostet der Fabrgang für das Deutsche 
Reich und Desterreick-Ungarn 5 Mark bei vorberiger Einsendung 
des Betrages, für die Länder des Weltpostvereins s Mark. 
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Handfeuerlöscner 
„Frankenruf“ 

(gesetzl. geschützt) 
n n 

12 Liter Inhalt. 
Füllung ohne Kosten M. 7.50 franko. 

Wiederverkäufern Rabatt. 

Hermann Franken 
iss. Gelsenkirchen 2. 
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Buchdruckerei Fr. Staats 

Barmen, Altermarkt 2!—31 
— Fernsprecher Nr. 145*.   

♦ ♦ 
Akzidenz- Druckerei 

Geschmackvolle und saubere 
Anfertigung von Drucksachen 
  aller Art.   

Empfehle den Kameraden 
mein prima freueriett. dasselbe 
macht das Schuhwerk weictl 
und wasserdicht. 

Julius Welsch 
Gerbereibesitzer und Oberbranduisister 

1728 Baumliolder. 

Reinecken & 

Lohrmann 
Unna-Königs!). 

Westf. res? 
Eisenkonstruktioaen 
Feuerwehr- 

steigertürme 
Gerätehäuser 
Schlauchtrockenturme 
Schlauch- 

waschmaschinen. 

Säintlirlie B«*clarfsartik.el 
 - liefert die   

Westl. Turn- und 
Feuerwchrgeräte - Fabrik 

Hsinr. Meyer, Hagen i. W. 
Telephon 144 

Hauptpreislistt gratis und franko. 

Carl Henkel, Bielefeld 
Fabrik sämtlicher Ausrüstungen für Feuerwehren 

—   Uni form Fabrik Lieder Warenfabrik —  
Bedeutendste Firma für Personal - Ausrüstungen 

/T\ empfiehlt sich zur Lieferung sämtlicher ein- 
schlägigen Artikel bei Neu-Einrichtung 
oder Neu-Uniformierung etc. den neuesten 

Vorschriften entsprechend. 
= Brandmeistei -Uniformen   
Tucn-Uniformen = Arbeits-Urmormen 

Helme, Gurte, Beile, Laternen, 
Rettnngsgeräte, Schläuche etc. 

Sämtliche Ausrüstungen für 
lo.i Sanitätskolonnen 
Litewken, Mützen, Armbinden, Abzeichen, Unfall- 
Meldeschilder, Trag- imd Fahrbahren, Verband- 

kasten, Verbandtaschen. 
Muster und Preislisten zu Diensten. 

Storz Original- 

und Patent - Schlauchkupplungen 

Modell 1886 

Lippendichtung 

Modell 1901 

Lamellendichtung 

Anerkannt bestes Original-Fabrikat ° Bedeutend reduzierte Preise 
Neuer Katalog auch über alle sonstigen Feuerlösch-Armaturen erschienen. 

Zulauf & De., Höchst«. föain 
Einzige Spezialfabrik aller Stnrzkupplungen 

Feueriösch-Armaturenfabrik und Metallgiesserei 
1640 Gegründet1S70. 

/T 

empfehlen ihre vorzüglichen 
Rulanschläuche 

St. 1070 

£ 55 
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Der 25000 ste Br an dfall 

ao 
CO 

in welchem sich Minimax - Apparate 

glänzend bewährten! 

Sd 

6 

Lehr- und Versuchsanstalt 
für Militär-Flugwesen. Döberitz, 23. Oktober 1911. 

03 
CO 

Am 18. Oktober geriet auf unserem Flugplatz in 
Döberitz ein Flugzeug in Brand. 

Zum Löschen des Brandes, welcher durch dauernden 
Benzinzufluss reichlich Nahrung fand, wurden 8 Minimax- 
Lösi'happarate benutzt. 

Minimax- 

Apparate-Bau-Gesellschaft 

Köln a. Rhein 

Handelst!*. 55. 

1670 
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